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Unstruttalmit den Ortsteilen Ammern, 
Dachrieden, Dörna, Eigenrode, 
Horsmar, Kaisershagen, 
Kleinkeula, Lengefeld, 
Menteroda, Reiser, Sollstedt, 
Urbach und Zaunröden

Amtsblatt Amtsblatt 
der Gemeinde Unstruttalder Gemeinde Unstruttal

Ammern
Menteroda

Horsmar
Zaunröden

SollstedtKlein-Keula

Dachrieden ReiserKaisershagenEigenrode
Urbach

Die Ausbilder: v.l.n.r. Michael Hartung, Jan Gräbedünkel, Christoph Schöbitz, Dana Hellmund, Sebastian Höch sowie Thomas 
Herz, bereiteten einen abwechslungsreichen Stationsbetrieb vor.

Jahrgang 34 Freitag, den 24. Mai 2024 Nummer 6

Fortbildung der Atemschutzgeräteträger 
der Feuerwehren der Gemeinde Unstruttal

Näheres erfahren Sie unter der Rubrik „Vereine und Verbände“.
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Schiedsperson Gemeinde Unstruttal
Außenstelle Menteroda
Herr
Eberhard Siegel
Rudolf-Breitscheid-Straße 25
99996 Unstruttal OT Menteroda

stellvertretende Schiedsperson Gemeinde Unstruttal
Außenstelle Menteroda
Frau
Anke Höbel
Rudolf-Breitscheid-Straße 15
99996 Unstruttal OT Menteroda

gewählt und schlägt diese dem Amtsgericht Mühlhausen zur Be-
rufung vor.

Begründung:
Die Amtszeit der bestehenden Schiedsstelle der Gemeinde Un-
struttal im Ortsteil Ammern sowie für die Außenstelle Menteroda 
endete im März 2024. Die Schiedsstelle der Gemeinde Unstruttal 
im Ortssteil Ammern sowie für die Außenstelle Menteroda ist neu 
zu besetzen.
Aufgrund des Thüringer Schiedsstellengesetz (ThürSchStG) 
haben Gemeinden Schiedsstellen einzurichten. Nach § 4 
ThürSchStG werden die Schiedspersonen vom Gemeinderat auf 
fünf Jahre gewählt.

Die Ausschreibung der neu zu besetzenden Schiedsstelle er-
folgte im Amtsblatt Nr. 1/2024 der Gemeinde Unstruttal vom 
19.01.2024. Nach Ende der Bewerbungsfrist konnten 4 einge-
gangene Bewerbungen verzeichnet werden, welche ihre Bereit-
schaft für die Ausübung des Amtes als Schiedsperson bekundet 
haben.

Die Eignung für das Schiedsamt gemäß § 3 ThürSchStG liegt bei 
allen Bewerbern vor.
Die Wahl der Schiedspersonen erfolgte ordnungsgemäß.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-307-2024
Vorlage der Jahresrechnung 2023 der Gemeinde Unstruttal
Dem Gemeinderat wird gemäß § 80 Abs. 2 Thüringer Kommu-
nalordnung (ThürKO) die Jahresrechnung 2023 der Gemeinde 
Unstruttal vorgelegt.

Begründung:
§ 80 Abs. 3 ThürKO regelt die Beschlussfassung zur Feststellung 
der geprüften Jahresrechnung und Entlastung des Bürgermeis-
ters und des Beigeordneten.
Da die Jahresrechnung 2023 vom Rechnungsprüfungsamt noch 
nicht geprüft wurde, soll diese jedoch dem Gemeinderat laut § 
80 Abs. 2 ThürKO vorgelegt werden. Sobald die Jahresrechnung 

Bekanntmachung von Beschlüssen

Die nachstehend aufgeführten Beschlüsse wurden 
im öffentlichen Teil der 19. Gemeinderatssitzung des 
Gemeinderates der Gemeinde Unstruttal, die am 
22.04.2024 im OT Ammern stattfand, gefasst:
Beschluss-Nr.: 19-304-2024
Beschluss zur Bestätigung der Tagesordnung für die  
19. Sitzung des Gemeinderates am 22.04.2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal bestätigt die vorge-
legte Tagesordnung für die 19. Sitzung des Gemeinderates am 
22.04.2024.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 23
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 23
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-305-2024
Beschluss zur Bestätigung der Niederschrift über den öf-
fentlichen Teil der 18. Sitzung des Gemeinderates der Ge-
meinde Unstruttal vom 18.12.2023
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal bestätigt die Recht-
mäßigkeit der Niederschrift über den öffentlichen Teil der 18. Sit-
zung des Gemeinderates vom 18.12.2023.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 23
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 18
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ...................................................................... 5

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-306-2024
Wahl der Schiedspersonen und stellvertretenden Schieds-
personen der Gemeinde Unstruttal im Ortsteil Ammern 
sowie für die Außenstelle Menteroda für die Amtszeit 2024-
2029
Der Gemeinderat hat zur Besetzung der Schiedsstelle der Ge-
meinde Unstruttal für die Amtszeit 2024 - 2029 nachfolgende 
Personen:

Schiedsperson Gemeinde Unstruttal OT Ammern
Frau
Karin Vogler
Friedrichstraße 34 a
99996 Unstruttal OT Ammern

stellvertretende Schiedsperson Gemeinde Unstruttal OT Ammern
Frau
Heike Wendemuth
Friedrichstraße 4
99996 Unstruttal OT Ammern

Gemeinde Unstruttal

Unstruttal
Amtlicher Teil

Öffentliche Bekanntmachungen
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geprüft wurde und ein Abschlussbericht vorliegt, wird diese dem 
Gemeinderat zur Beschlussfassung der Feststellung und der 
Entlastung vorgelegt.

Jahresrechnung 2023
Die Jahresrechnung schließt mit einem Rechnungsergebnis
im Verwaltungshaushalt

Einnahmen 12.298.206,26 €
Ausgaben 12.298.206,26 €

und im Vermögenshaushalt
Einnahmen 3.467.076,69 €
Ausgaben 3.467.076,69 €

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-308-2024
Beschluss des Finanz- und Investitionsplanes der  
Gemeinde Unstruttal für die Jahre 2023 - 2027
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt den Fi-
nanz- und Investitionsplan für die Jahre 2023 - 2027 auf der 
Grundlage des § 62 Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) 
sowie des § 24 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung (Thür-
GemHV) in der vorliegenden Form.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-309-2024
Ermächtigungsbeschluss zur Veräußerung von beweglichen 
Gegenständen
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal ermächtigt den Bür-
germeister zur Veräußerung von beweglichen Gegenständen bis 
zu einer Wertgrenze von je 20.000 Euro.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-310-2024
Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe für die Anschaf-
fung eines Multicars für den Bauhof im Ortsteil Ammern
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt eine 
überplanmäßige Ausgabe für den Kauf eines Multicars für den 
Bauhof im Ortsteil Ammern in der Haushaltsstelle 7700.9350 in 
Höhe von

68.412,18 €.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-311-2024
Beschluss zur Vergabe zur Anschaffung eines Multicars für 
den Bauhof im Ortsteil Ammern
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt nach Un-
terschwellenvergabeordnung (UVgO) und der Thüringer Verwal-
tungsvorschrift zur Vergabe öffentlicher Aufträge, die Vergabe 
zum Kauf eines Multicars für den Bauhof im Ortsteil Ammern in 
Höhe von

110.670,00 €
an die Firma
HFT Hebe- und Fördertechnik GmbH,
Bei der Breitsülze 21, 99974 Mühlhausen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-312-2024
Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe für die  
Kreisumlage
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt eine über-
planmäßige Ausgabe für die Kreisumlage auf der Haushaltsstel-
le 9000.8320 in Höhe von

27.951,66 €.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 20
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 3
Stimmenthaltung:  ...................................................................... 1

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-313-2024
Beschluss zur überplanmäßigen Ausgabe für die Schulum-
lage
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt eine über-
planmäßige Ausgabe für die Schulumlage auf der Haushaltsstel-
le 9000.8321 in Höhe von

175.994,51 €.
Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 21
Nein-Stimmen:  .......................................................................... 2
Stimmenthaltung:  ...................................................................... 1

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-314-2023
Beschluss zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Benutzung der Kindertageseinrichtung „Luhnewichtel“ 
im Ortsteil Lengefeld in kommunaler Trägerschaft und die 
Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der Gemein-
de Unstruttal
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt die Satzung 
über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtung „Luhnewichtel“ im Ortsteil Lengefeld in kommuna-
ler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpflegungsange-
boten der Gemeinde Unstruttal in der vorliegenden Form.
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Beschluss-Nr.: 19-317-2024
Beschluss zur Bestellung eines 2. Stellvertreter/in für die 
Kommunalwahl am 26.05.2024
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal beschließt, gemäß § 
4 Abs. 2 Thüringer Kommunalwahlgesetz (ThürKWG),

Frau Stefanie Mende

als 2. Stellvertreterin der Wahlleiterin für die am 26.05.2024 
durchzuführenden Kommunalwahlen zu berufen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Satzung über die Erhebung von 
Gebühren

für die Benutzung der Kindertageseinrichtung 
„Luhnewichtel“ im Ortsteil Lengefeld in kommunaler 

Trägerschaft 
und die Inanspruchnahme von 

Verpflegungsangeboten der Gemeinde Unstruttal

Aufgrund der §§ 19 Abs.1, 20 Abs. 2 Nr. 1 und 21 der Thürin-
ger Kommunalordnung (ThürKO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S.41), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. März 2023 (GVBl. S.127), der §§ 2, 10 und 
12 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 19. September 2000 (GVBl. 
S. 301), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Oktober 2019 
(GVBl. S. 396), des § 90 des Achten Buches Sozialgesetzbuch 
- Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) in der Fassung der Neu-
bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), 
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 21. Dezember 2022 
(BGBl I S. 2824, 2023 I Nr. 19), der §§ 21 Abs. 1, 29 und 30 des 
Thüringer Gesetzes über die Bildung, Erziehung und Betreuung 
von Kindern in Kindergärten und anderen Einrichtungen und in 
der Kindertagespflege als Ausführungsgesetz zum Achten Buch 
Sozialgesetzbuch (Thüringer Kindergartengesetz - ThürKigaG) 
vom 18. Dezember 2017 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 9. Mai 2023 (GVBl. S. 184) sowie des § 10 der Sat-
zung über die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder der 
Gemeinde Anrode vom 12.04.1999 in der zuletzt gültigen Fas-
sung hat der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal auf Grundla-
ge des § 8 Abs. 1 des Thüringer Gesetz zur freiwilligen Neuglie-
derung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2023 die folgende 
Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
Kindertageseinrichtung „Luhnewichtel“ im Ortsteil Lengefeld in 
kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von Verpfle-
gungsangeboten der Gemeinde Unstruttal in der Sitzung am 22. 
April 2024 beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich

Diese Satzung gilt für die Kindertageseinrichtung „Luhnewichtel“ 
im Ortsteil Lengefeld in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde 
Unstruttal.

§ 2
Gebührenerhebung

Die Gemeinde Unstruttal erhebt für die Benutzung der Kinderta-
geseinrichtung Benutzungsgebühren sowie für die Verpflegung 
von Kindern in der Kindertageseinrichtung Verpflegungsgebüh-
ren nach Maßgabe dieser Satzung. Die Benutzungsgebühren 
werden im Sprachgebrauch des ThürKigaG und im Folgenden 
als „Elternbeiträge“ bezeichnet.

Begründung:
Aufgrund des § 8 Abs. 1 des Thüringer Gesetz zur freiwilligen 
Neugliederung kreisangehöriger Gemeinden im Jahr 2023 ist die 
Gemeinde Unstruttal verpflichtet, das Ortsrecht anpassen.
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 18.12.2023 wurde die An-
passung der Verpflegungskosten in der Kindertageseinrichtung 
„Luhnewichtel“ im Ortsteil Lengefeld, aufgrund der Erhöhung der 
Verpflegungskosten durch den derzeitigen Essensanbieter „Bi-
ckenrieder Landküche GmbH“ sowie steigender Personalkosten, 
angekündigt.
Dazu erfolgt die notwendige Anpassung in der Fassung einer 
neuen Satzung der Gemeinde Unstruttal.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-315-2024
Ermächtigungsbeschluss zur Veräußerung  
eines Wohngrundstückes im Ortsteil Lengefeld
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal ermächtigt den Bür-
germeister, die Veräußerung des Wohngrundstückes in der Ge-
markung Lengefeld, Flur 12, Flurstück 643 vorzunehmen.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister

Beschluss-Nr.: 19-316-2024
Ermächtigungsbeschluss zur Aufhebung des Vorhaben- und 
Erschließungsplan (VEP) Allgemeines Wohngebiet „Linden-
hof“ im Ortsteil Ammern
Der Gemeinderat der Gemeinde Unstruttal ermächtigt den Bür-
germeister, das Verfahren zur Aufhebung des Vorhaben- und Er-
schließungsplan (VEP) Allgemeines Wohngebiet „Lindenhof“ im 
Ortsteil Ammern aufzunehmen.

Begründung:
Der VEP Allgemeines Wohngebiet „Lindenhof“ im Ortsteil Am-
mern wurde durch das Thüringer Landesverwaltungsamt nach 
geltendem Recht mit Datum vom 02.03.1998 genehmigt. Alle 
Bauplätze wurden bebaut.
Aufgrund von Abweichungen gemäß § 9 Absatz 1 Nummer 2 
Baugesetzbuch (BauGB) zum VEP wurde bei einem Vororttermin 
mit der unteren Bauaufsichtsbehörde die Aufhebung angestrebt. 
Das Verfahren soll angewandt werden, um geltendes Recht ge-
mäß § 34 BauGB herzustellen. Die Verhältnismäßigkeitsprüfung 
erfolgt im Verfahren.

Abstimmungsergebnis:
Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gemeinderates:  ......... 32
Anwesende Stimmberechtigte:  ............................................... 24
Ja-Stimmen:  ............................................................................ 24
Nein-Stimmen:  ..........................................................................  -
Stimmenthaltung:  ......................................................................  -

Hartung
Bürgermeister
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§ 3

Elternbeitragsschuldner
(1) Schuldner des Elternbeitrages und der Verpflegungsgebühr 
sind die Eltern der Kinder in der Kindertageseinrichtung. Mehre-
re Schuldner sind Gesamtschuldner.
(2) Eltern im Sinne dieser Satzung sind die jeweiligen Perso-
nensorgeberechtigten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 5 des Achten 
Buchs Sozialgesetzbuch (SGB VIII) oder Erziehungsberechtig-
ten im Sinne des § 7 Abs. 1 Nr. 6 SGB VIII.

§ 4
Entstehen und Ende der Elternbeitragsschuld

(1) Die Elternbeitragsschuld für die Benutzung der Kindertages-
einrichtung entsteht mit der Aufnahme des Kindes in eine Kin-
dertageseinrichtung, sofern die Eltern den Platz nicht rechtzeitig 
mindestens 4 Wochen vor der geplanten Aufnahme ihres Kindes 
schriftlich gegenüber der Gemeinde Unstruttal wieder gekündigt 
haben und endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung oder 
dem Ausschluss des Kindes oder dem Beginn der Elternbei-
tragsfreiheit gemäß § 30 ThürKigaG.
(2) Die Gebührenschuld für die Inanspruchnahme von Verpfle-
gungsangeboten beginnt mit der Anmeldung zur Verpflegung 
und endet mit dem Wirksamwerden der Abmeldung von der Ver-
pflegung oder dem Wirksamwerden der Abmeldung vom Besuch 
der Tageseinrichtung für Kinder sowie im Falle des Ausschlusses 
des Kindes.

§ 5
Fälligkeit und Zahlung des Elternbeitrages

(1) Der Elternbeitrag ist, mit Ausnahme des § 7, als Monatsbe-
trag zu entrichten.
(2) Der Elternbeitrag ist auch zu entrichten, wenn die Einrich-
tung tageweise, z. B. zwischen Weihnachten und Neujahr oder 
an Brückentagen, geschlossen bleibt. Dies gilt auch bei einer 
vorübergehenden Schließung oder einer vorübergehenden Ein-
schränkung des Betriebes der Kindertageseinrichtung, z. B. auf-
grund einer Anordnung des Gesundheitsamtes nach § 28 Abs. 
1 Infektionsschutzgesetz (IfSG), wegen höherer Gewalt oder 
Streik sowie im Falle einer geplanten Schließzeit der Einrichtung.
(3) Der Elternbeitrag ist bis zum 15. eines jeden Monats für den 
laufenden Monat fällig und an die Gemeinde Unstruttal zu ent-
richten. Die Zahlung soll in der Regel bargeldlos per erteilten 
SEPA-Lastschriftmandat eingezogen werden. In Ausnahmefällen 
ist eine Zahlung der Elternbeiträge per Überweisung oder per 
Barzahlung möglich.

§ 6
Höhe, Fälligkeit und Zahlung der Verpflegungsgebühren

(1) In der Tageseinrichtung wird eine Vollverpflegung (Frühstück, 
Mittagessen, Vesper) angeboten. Die Verpflegungsgebühren für 
eine Vollverpflegung betragen 6,00 Euro pro Tag. Die Getränke 
sind in diesem Verpflegungsangebot enthalten.
(2) Die Verpflegungsgebühren für die Vollverpflegung werden 
entsprechend der Anwesenheit des Kindes in der Kindertages-
einrichtung erhoben. Als anwesend gilt ein Kind dann, wenn es 
nicht bis spätestens 8.00 Uhr des jeweiligen bzw. ersten Abwe-
senheitstages in der Kindertageseinrichtung abgemeldet wurde.
(3) Die Verpflegungsgebühren sind jeweils zum 15. des Folge-
monats fällig und werden ebenfalls per SEPA-Lastschrift von der 
Gemeinde Unstruttal eingezogen. In Ausnahmefällen ist eine 
Zahlung der Verpflegungsgebühren per Überweisung oder per 
Barzahlung möglich.

§ 7
Elternbeitragsfreiheit

Für die Betreuung eines Kindes mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Thüringen im Zeitraum der letzten vierundzwanzig Monate vor 
dessen regulärem Schuleintritt (jeweils erster Schultag für alle 
nach § 18 Abs. 1 Thüringer Schulgesetz schulpflichtigen Kinder) 
wird kein Elternbeitrag geltend gemacht. Für ein Kind mit ge-
wöhnlichem Aufenthalt in Thüringen, welches nach § 18 Abs. 3 
des Thüringer Schulgesetzes von der Schulpflicht zurückgestellt 

wurde, verlängert sich die Elternbeitragsfreiheit bis zum Tag vor 
dessen ersten Schultag. Sofern die Betreuung in dem Monat, in 
dem die Elternbeitragsfreiheit beginnt, keinen vollen Monat mehr 
umfasst, wird ein Elternbeitrag nur bis zum Tag vor Beginn der je-
weiligen Elternbeitragsfreiheit geltend gemacht. Hierzu wird der 
jeweils zu zahlende Monatsbeitrag durch 30 Tage dividiert und 
mit der Anzahl der Tage im jeweiligen Monat vom 01. des Monats 
bis einschließlich des Tages vor Beginn der Elternbeitragsfreiheit 
multipliziert.

§ 8
Höhe des Elternbeitrages

(1) Die Höhe des Elternbeitrages bemisst sich nach der Anzahl 
der in den Kindertageseinrichtungen in der Gemeinde Unstruttal 
gleichzeitig betreuten Kinder einer Familie und nach dem ge-
wählten Betreuungsumfang. Als Familie gelten Alleinerziehende 
sowie Ehepaare oder Personen, die in eheähnlicher Gemein-
schaft gemäß § 20 SGB XII leben und ihre im selben Haushalt 
lebenden Kinder. Als Familie gelten auch Pflegefamilien.
(2) Die Höhe des Elternbeitrages in Euro pro Monat ergibt sich 
aus der nachfolgenden Tabelle:

Gleichzeitig betreute
Kinder einer Familie

1 Jahr - Schuleintritt
halbtags

(bis 5 Std täglich)
ganztags

1. Kind 145,00 € 170,00 €
2. Kind 115,00 € 135,00 €
3. und
jedes weitere Kind

85,00 € 100,00 €

(3) Wird die vereinbarte Betreuungszeit überschritten, kann die 
Gemeinde Unstruttal nach schriftlicher Anhörung der Eltern den 
Elternbeitrag des nächsthöheren Betreuungsumfangs festset-
zen.
(4) Wird ein Kind bis zur Schließzeit der Kindertageseinrichtung 
nicht abgeholt, werden pro angefangene halbe Stunde 10,00 
Euro zusätzlich zum Elternbeitrag erhoben.

§ 9
Festlegung der Elternbeiträge,

Auskunftspflichten
(1) Die Gemeinde Unstruttal erlässt jährlich einen Bescheid, aus 
dem die Höhe der Elternbeiträge nach Maßgabe dieser Satzung 
hervorgeht.
(2) Die Anzahl der in den Kindertageseinrichtungen betreuten 
Kinder der Familie ist durch Vorlage geeigneter Unterlagen zu 
belegen. Wird ein Nachweis nicht erbracht, so sind die Eltern-
beiträge in Höhe des für ein Kind maßgeblichen Betrages fest-
zusetzen.
(3) Änderungen in der Zahl der in Kindertageseinrichtungen be-
treuten Kinder sind bei der Gemeinde Unstruttal unter Vorlage 
der notwendigen Unterlagen unverzüglich zu melden. Die Eltern-
beiträge werden für den Kalendermonat neu festgesetzt, der auf 
den Kalendermonat folgt, in dem die Änderung angezeigt wurde. 
Erfolgt die Änderungsmeldung nicht bzw. nicht rechtzeitig, kann 
bei Bekanntwerden der für die Höhe des Elternbeitrages maß-
geblichen Umstände rückwirkend bis zum Folgemonat der einge-
tretenen Änderung der dann maßgebliche Elternbeitrag erhoben 
werden.

§ 10
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Gebüh-
ren der Tageseinrichtung für Kinder in kommunaler Trägerschaft 
und die Inanspruchnahme von Verpflegungsangeboten der Ge-
meinde Anrode vom 12.04.1999 in der Fassung der 10. Ände-
rung vom 24.11.2020 für den Ortsteil Lengefeld außer Kraft.

Unstruttal, den 03.05.2024
Hartung   -Siegel-
Bürgermeister
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Schiedsstelle in Unstruttal wird neu 
besetzt.

Schlichten statt Richten - so ist das Motto einer Schiedsstel-
le.

Wo einst friedliches Miteinander geherrscht hatte, so hatte 
es später nicht mehr funktioniert.

Frau Marita Hündorf und Frau Iris Stark wurden in der letz-
ten Gemeinderatssitzung am 22. April  als Schiedspersonen 
der ehemaligen Gemeinde Unstruttal sowie Frau Höbel und 
Herr Siegel als Schiedspersonen der ehemaligen Gemeinde 
Menteroda verabschiedet. Frau Höbel und Herr Siegel stel-
len sich erneut zur Wahl. 

Über 30 Jahre war Frau Hündorf in der Gemeinde Unstruttal 
als Schiedsperson tätig. Das Tätigkeitsfeld der Schiedsper-
sonen war mit vielen Fällen in den verschiedensten Orten 
von Unstruttal angesagt. Es handelte sich um zahlreiche 
Nachbarschaftsstreitigkeiten, Beleidigungen in unschöner 
Art und Weise, Grenzstreitigkeiten, Bewuchs von Bäumen 
und Büschen aller Art zum Nachbarn hinüber, mit kleinen 
und großen Hunden und vielen Themen mehr, um nur einige 
Dinge zu nennen.  Doch konnten in vielen Fällen der Schlich-
tungsverhandlungen die Parteien ein freundschaftliches Ein-
vernehmen erzielen.

Mit Rat und Tat stand der Direktor des Amtsgerichts Mühl-
hausen der Schiedsstelle zur Seite.

Nun haben Frau Wendemuth und Frau Vogler aus Ammern 
das Tätigkeitsfeld für den Bereich der ehemaligen Gemeinde 
Unstruttal einschließlich der Ortsteile Dörna und Lengefeld 
sowie Frau Höbel und Herr Siegel den Bereich der ehemali-
gen Gemeinde Menteroda übernommen. Ich wünsche Ihnen 
eine gute Zeit und viel Vertrauen in die Arbeit.

Alles Gute

Marita Hündorf

Öffentliche Zustellung

Die Gemeinde Unstruttal stellt hiermit öffentlich zu
Name: IVG Immobilien GmbH

Letzte bekannte Anschrift:
Pistorf 125/5, 8443 Gleinstätten, Österreich, 
derzeitiger Aufenthaltsort ist unbekannt

Dokumente:
Grundsteuerbescheide, AZ.: 08/00-0900-54/003 bis 005-
010 vom 11.01.2024 für das Jahr 2023 und Folgejahre

Name: Wolfgang Haugwitz

Letzte bekannte Anschrift:
Steinbergweg 1, 99996 Unstruttal, 
unbekannt verzogen auf die Philippinen

Dokumente:
Grundsteuerbescheid, AZ.: 08/00-0606-94/003-010 vom 
11.01.2024 für das Jahr 2023 und Folgejahre

Name: Stefan Mattke

Letzte bekannte Anschrift:
Süderweg 51, 26871 Papenburg, 
unbekannt verzogen nach Tschechien

Dokumente:
Grundsteuerbescheid, AZ.: 08/00-0800-07/003-010 vom 
04.04.2023 für das Jahr 2023 und Folgejahre

Die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 
der Kindertageseinrichtung „Luhnewichtel“ im Ortsteil Lenge-
feld in kommunaler Trägerschaft und die Inanspruchnahme von 
Verpflegungsangeboten der Gemeinde Unstruttal wurde am 
29.04.2024 durch die Rechtaufsichtsbehörde des Landratsam-
tes des Unstrut-Hainich-Kreises bestätigt und wird hiermit ge-
mäß § 21 Abs. 3 ThürKO öffentlich bekannt gemacht.

Unstruttal, den 24.05.2024
Hartung   -Siegel-
Bürgermeister

Öffentliche Bekanntmachung
Der Finanz- und Investitionsplan für die Jahre 2023 - 2027 der 
Gemeinde Unstruttal wurde am 29.04.2024 durch die Rechtsauf-
sichtsbehörde des Landratsamtes des Unstrut-Hainich-Kreises 
geprüft und befürwortet und hiermit gemäß § 21 Abs. 3 ThürKO 
öffentlich bekannt gemacht.

Der Finanz- und Investitionsplan liegt vom 27.05.2024 - 
07.06.2024 in der Verwaltung der Gemeinde Unstruttal, Herren-
str. 43, 99996 Unstruttal OT Ammern öffentlich aus und wird bis 
zur Entlastung und Beschlussfassung über die Jahresrechnung 
dieses Haushaltsjahres nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO zur Ein-
sichtnahme zur Verfügung gehalten. 

Die Einsichtnahme kann zu den bekannten Öffnungszeiten der 
Gemeinde Unstruttal erfolgen.

Unstruttal, den 24.05.2024
Michael Hartung
Bürgermeister

Öffentliche Mahnung
Die Gemeinde Unstruttal macht darauf aufmerksam, dass aus-
genommen von den Jahreszahlern, am 15. Mai 2024 folgende 
Abgaben fällig waren:

Grund- und Hundesteuern.
Die Abgabepflichtigen, die mit der Entrichtung der Grund- und 
Hundesteuern im Rückstand sind, werden hierdurch öffentlich 
gemahnt, die Rückstände bis spätestens 07. Juni 2024 aus-
schließlich auf das nachstehende Konto der Gemeinde Unstrut-
tal zu überweisen:

Sparkasse Unstrut-Hainich
IBAN: DE86 8205 6060 0511 0029 20

BIC: HELADEF1MUE.

Für diese öffentliche Mahnung wird keine Gebühr erhoben. Wird 
jedoch wegen der gleichen Forderung eine persönliche Mah-
nung schriftlich erforderlich, ist diese gemäß der Verwaltungs-
kostenordnung zum Thüringer Verwaltungszustellungs- und 
Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVGKostO) gebührenpflichtig. Die 
Mindestmahngebühr beträgt 6,00 €. Es wird darauf hingewiesen, 
dass für nicht zum Fälligkeitstermin entrichtete Abgaben gemäß 
Abgabenordnung in der jeweils geltenden Fassung Säumniszu-
schläge erhoben werden. Wir bitten die Abgabenpflichtigen, den 
Zahlungstermin einzuhalten. Sollte bis zum genannten Zahlungs-
termin der Zahlungsrückstand nicht bei der Gemeinde Unstruttal 
eingegangen sein, werden weitere Maßnahmen eingeleitet.

Wedel
Leitung Finanzverwaltung
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Name: Michael Voges
Letzte bekannte Anschrift:

Am Südhang 11, 64739 Höchst, derzeitiger 
Aufenthaltsort ist unbekannt

Dokumente:
Grundsteuerbescheid, AZ.: 08/00-0012-43/003-010 vom 
21.02.2022 für das Jahr 2022 und Folgejahre

Die Bescheide können in der Verwaltung der Gemeinde Un-
struttal, Herrenstraße 43, 99996 Unstruttal gegen Vorlage eines 
gültigen Lichtbildausweises oder durch einen bevollmächtigten 
Vertreter abgeholt oder eingesehen werden. Die Grundsteuer-

bescheide werden hiermit gemäß § 15 Abs. 1 Thüringer Verwal-
tungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz (ThürVwZVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 5. Februar 2009 öffentlich 
zugestellt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Zustellung durch 
öffentliche Bekanntmachung Fristen in Gang setzen kann, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können oder durch Termin-
versäumnisse Rechtsnachteile zu befürchten sind. Durch die 
Zustellung wird die Rechtsbehelfsfrist von einem Monat in Gang 
gesetzt. Nach Ablauf der Rechtsbehelfsfrist wird der Bescheid 
bestandskräftig.

Unstruttal, den 24.05.2024
Michael Hartung
Bürgermeister 

Stellenausschreibung
Die Gemeinde Unstruttal sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Sachbearbeiter für das Einwohnermeldeamt/Hauptamt (m/w/d)

in Teilzeit mit einer wöchentlichen Arbeitszeit
von 35 Stunden auf unbefristeter Basis.

Die Stelle beinhaltet:

- Angelegenheiten im Bereich des Pass- und Personalaus-
weiswesens

- Meldeangelegenheiten

- Führen des Melderegisters

- Bearbeitung von Um-, Ab- sowie Anmeldungen, 
Übermittlungssperren, Anträgen auf Erteilung von 
Führungszeugnissen sowie 
Gewerberegisterauskünfte etc.

- Bescheinigungswesen

- Datenübermittlungen sowie Datenpflege im 
Programm VOIS

- Erstellungen von Einwohnermeldeamt relevanten 
Statistiken

- Mitwirkung bei anstehenden Wahlen

- allgemeiner Bürgerservice
(Annahme sowie Beratung von diversen Anträgen, 
Erteilung von Auskünften etc.)

Wir erwarten von Ihnen:

- eine abgeschlossene Berufsausbildung als 
Verwaltungsfachangestellter (m/w/d) bzw. g
leichwertiger oder höher qualifizierter Abschluss

- Berufserfahrung im Einwohnermeldewesen  
(wünschenswert)

- Kenntnisse von Rechtsvorschriften
(u. a. Melde-, Pass- und Ausweisrecht, BMG)

- sicherer Umgang mit den gängigen MS-Office-
Anwendungen sowie die Fähigkeit sich in notwendige 
IT-Anwendungen sofort einzuarbeiten

- selbständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

- Teamfähigkeit, Sozialkompetenz, Einsatzbereitschaft, 
Flexibilität und Belastbarkeit

- ein eintragungsfreies polizeiliches Führungszeugnis
(Vorlage nach Aufforderung)

- im Besitz der Führerscheinklasse B

Wir bieten Ihnen:

- tarifgerechte Vergütung nach TVöD (Entgeltgruppe 6)

- unbefristetes Arbeitsverhältnis

- Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst

- vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und Erwerb von 
Zusatzqualifikationen

- ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches 
Aufgabengebiet in einem freundlichen Team

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung werden behinder-
te Personen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt.

Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Mende (Tel. 03601/ 
8862675) zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräf-
tigen Bewerbungsunterlagen, mit Lebenslauf, Zeugnissen, 
Nachweisen bis spätestens 30.06.2024 an

Gemeinde Unstruttal
Personalverwaltung
Herrenstraße 43, 99996 Unstruttal

oder per E-Mail an personal@gemeinde-unstruttal.de.

Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der Datenschutz-
Grundverordnung und dem Thüringer Datenschutzgesetz. Per-
sonenbezogene Daten werden ausschließlich für das Auswahl- 
und Stellenbesetzungsverfahren verwendet, für die Dauer des 
Verfahrens gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht.
Aus Kostengründen werden eingereichte Bewerbungsunterla-
gen nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter und 
adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Rücksendung er-
folgt in diesem Fall 3 Monate nach Abschluss des Verfahrens.

Nach Abschluss des Verfahrens können Ihre Bewerbungsun-
terlagen auch in der Gemeindeverwaltung abgeholt werden. 
Alle anderen Bewerbungsunterlagen werden unter Beachtung 
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. Bewer-
bungskosten werden durch die Gemeinde Unstruttal nicht er-
stattet.

Michael Hartung
Bürgermeister
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Stellenausschreibung
Die Gemeinde Unstruttal beabsichtigt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt, jedoch spätestens zum 01.08.2024 eine Stelle

im Bauhof der Gemeinde Unstruttal
in Vollzeit (39,0 Stunden) befristet für 1 Jahr, mit der Option auf Verlängerung, zu besetzen.

Die Stelle beinhaltet folgende Arbeitsaufgaben:

- Straßen- und Wegebau

- Reinigungs- und Unterhaltungsarbeiten an Straßen, 
Wegen und Plätzen

- Ausführung von Arbeiten im Bereich der 
Verkehrssicherungspflicht

- Betreuung und Unterhaltung der gemeindeeigenen 
Einrichtungen inkl. Reparaturarbeiten

- Pflege der Grünanlagen sowie der Friedhöfe

- Durchführung von Baumpflegearbeiten

- Durchführung des Winterdienstes

- Führen, Bedienen und Warten der gemeindeeigenen 
Fahrzeuge und Maschinen

- flexibler Einsatz in allen weiter anfallenden 
Aufgabenbereichen des Bauhofs

Wir erwarten von Ihnen:

- abgeschlossene Berufsausbildung in einem 
handwerklichen oder gleichwertigen Beruf
(vorrangig im Kfz-Bereich, Garten- und Landschaftsbau)

- Führerschein der Klassen B/ BE, C/ CE, L, 
wünschenswert T

- Eignung zur Bedienung von eingesetzten Maschinen im 
Bauhof

- Bürgernahes Denken und Handeln

- Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität, 
Einsatzbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit, Loyalität

- gesundheitliche Eignung und Belastbarkeit
(eine Einstellungsuntersuchung G 25 ist vorgesehen)

- selbstständiges und verantwortungsbewusstes Arbeiten

- Bereitschaft zur Leistung von Überstunden und zur 
Arbeit an Wochenenden sowie Feiertagen, insbesondere 
während der Wintersaison, Veranstaltungen, Notfälle

Wünschenswert wären:

- Befähigungsnachweise, Führen von Baumaschinen und 
motorisch angetriebenen Arbeitsmaschinen

- Führen von Kettensägen

- aktives Mitglied in einer Feuerwehr

Wir bieten Ihnen:

- tarifgerechte Vergütung nach TVöD (VKA) Entgeltgruppe 4

- bei entsprechendem Personalbedarf besteht die 
Möglichkeit der Verlängerung der Beschäftigung

- Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst

- vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten und Erwerb von 
Zusatzqualifikationen

- ein vielseitiges, interessantes und abwechslungsreiches 
Aufgabengebiet in einem freundlichen Team

Im Interesse der beruflichen Gleichstellung werden behinder-
te Personen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung bevorzugt berücksichtigt.
Für weitere Fragen steht Ihnen Frau Mende (Tel. 03601/8862675) 
zur Verfügung. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen, mit Lebenslauf, Zeugnissen und Nachwei-
sen bis spätesten 14.06.2024 an

Gemeinde Unstruttal, Personalverwaltung
Herrenstraße 43, 99996 Unstruttal

oder per E-Mail an personal@gemeinde-unstruttal.de.

Ihre Datenschutzrechte ergeben sich aus der Datenschutz-
Grundverordnung und dem Thüringer Datenschutzgesetz. Per-
sonenbezogene Daten werden ausschließlich für das Auswahl- 
und Stellenbesetzungsverfahren verwendet, für die Dauer des 
Verfahrens gespeichert und nach dessen Abschluss gelöscht.

Aus Kostengründen werden eingereichte Bewerbungsunterla-
gen nur zurückgesandt, wenn ein ausreichend frankierter und 
adressierter Rückumschlag beigefügt ist. Die Rücksendung er-
folgt in diesem Fall 3 Monate nach Abschluss des Verfahrens.

Nach Abschluss des Verfahrens können Ihre Bewerbungsunter-
lagen auch in der Gemeindeverwaltung abgeholt werden. Alle 
anderen Bewerbungsunterlagen werden unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vernichtet. Bewerbungs-
kosten werden durch die Gemeinde Unstruttal nicht erstattet.

Michael Hartung
Bürgermeister
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Mitteilungen

Kontaktdaten der Gemeinde Unstruttal
Telefon: 03601/8862661
Fax: 03601/8862678
E-Mail: info@gemeinde-unstruttal.de
De-Mail: post@gemeinde-unstruttal.de-mail.de
Homepage: www.gemeinde-unstruttal.de
eRechnung: https://xrechnung-bdr.de -
Leitweg-ID: 16064071-0001-52

Wichtige Rufnummern
Notruf (Feuerwehr/Rettungsdienst)  ...............................  112
Rettungsleitstelle Mühlhausen  ........................  03601 19222
einschließlich Krankentransport  ...................  03601 403080
Trink- und Abwasserzweckverband Mühlhausen
(bei Havariefällen)  .........................................  0172 3424405
Wasserleitungsverband „Ost-Obereichsfeld Helmsdorf“
.......................................................................  0175 5631437
(außerhalb der Geschäftszeiten)
Störungsrufnummer Strom  ............................  08006861166
Störungsrufnummer Erdgas  ..........................  08006861177

Vorübergehend veränderte 
Öffnungszeiten 
der Gemeinde Unstruttal
Montag: geschlossen
Dienstag: 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 - 12:00 Uhr 13:00 - 18:00 Uhr
Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr

Um einen reibungslosen Ablauf gewährleisten  
zu können, bitten wir um Terminvereinbarung.
Außerhalb der Öffnungszeiten sind Terminvereinbarung 
möglich.

Kontaktdaten Sekretariat
Telefon-Nr.: 03601/8862661 (Sekretariat)
E-Mail: info@gemeinde-unstruttal.de

Kontaktdaten Bürgerbüro
Telefon-Nr.: 03601/8862668 (Ortsteil Ammern)
Telefon-Nr.: 036029/81514 (Ortsteil Menteroda)
E-Mail: einwohnermeldeamt@

gemeinde-unstruttal.de

Sprechzeiten des KoBB
Die Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten,

Herrn PHM Müller, finden
jeden Dienstag von 16:00 - 18:00 Uhr

in der Gemeindeverwaltung Unstruttal statt.

Telefonisch ist Herr Müller unter der Tel.-Nr.: 01522 578 4105 
zu erreichen oder Sie wenden sich bei Problemen an die:

Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
(Brunnenstraße 75, 99974 Mühlhausen)
Telefon-Nr.: 03601 4510.

Allgemeine Sprechzeiten  
der Verwaltung  
des Landratsamtes Unstrut-Hainich
Lindenhof 1, 99974 Mühlhausen
Tel.: 03601 800
dienstags von 09:00 - 12:00 Uhr
und von 14:00 - 18:00 Uhr
donnerstags von 09:00 - 12:00 Uhr
und von 14:00 - 16:00 Uhr

Finanzamt Mühlhausen
Martinistraße 22, 99974 Mühlhausen

Das Finanzamt ist ausschließlich telefonisch für Sie erreich-
bar.
Besuche ohne Termin sind nicht möglich.

Telefon-Servicezeiten
Montag, Dienstag: 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 15:00 Uhr
Mittwoch, Freitag: 8:00 - 12:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 - 12:00 Uhr und 13:00 - 18:00 Uhr

Telefonauskunft 0361 57 3613-900

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
finanzamt.thueringen.de

Öffnungszeiten Bibliothek Menteroda
Holzstraße 5, 99996 Unstruttal OT Menteroda
Telefon-Nr.: 036029 84329

Dienstag: 12:00 - 16:00 Uhr
Mittwoch: 10:00 - 13:00 Uhr
Donnerstag: 13:00 - 18:00 Uhr

Künstlersymposium in Menteroda
Ab dem 27. Juli 2024 bietet unsere Gemeinde Künstlern eine 
kreative Plattform. Eine ganze Woche kann man Künstlern bei 
ihrer Arbeit über die Schulter schauen.

Das 3. Künstlersymposium des 
Unstrut-Hainich-Kreises, ausge-
richtet von der Arbeiterwohlfahrt 
(AWO), und unserer Gemeinde 
wird in diesem Jahr in unserem 
Ortsteil Menteroda stattfinden.

Ziel dieser Aktion ist es, im ländli-
chen Raum Kultur und Menschen 
zusammenzubringen.
In allen unseren 13 Ortsteilen 
sollen die Kunstwerke ihren Platz 
finden. Gesucht werden Künstler 
mit ihren Ideen aber auch Spon-
soren. So sind örtliche Betriebe, 
Einzelpersonen oder Gemein-
schaften gern aufgerufen, sich 
finanziell zu beteiligen.

Im Sinne unsere Ortsteile möchte ich Sie animieren, sich gern 
finanziell zu beteiligen!
Die erste finanzielle Unterstützung erfolgte bereits vom Land-
kreis. 3.000 Euro übergab Landrat Harald Zanker an unseren 
Bürgermeister Michael Hartung.

Michael Hartung
Bürgermeister
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Geburtstage der Senioren

Folgende Seniorinnen und Senioren
ab dem 70. Lebensjahr (welche ihr Einverständnis
zur Veröffentlichung ihrer Daten gegeben haben)

feiern ihren Geburtstag
in der Zeit vom 24. Mai bis 21. Juni 2024:

Kleinkeula
11. Juni 2024 Herr Herbert Wand 85. Geburtstag

Der Bürgermeister und der Gemeinderat  
der Gemeinde Unstruttal

gratulieren herzlich und wünschen allen Jubilaren
einen ganz besonderen Tag, Glück und Zufriedenheit,

vor allem viel Gesundheit für das neue Lebensjahr!

Kirchliche Nachrichten

Gottesdienste in unseren Ortsteilen

vom 24. Mai bis 21. Juni 2024

Ammern
26.05. um 09:30 Uhr
08.06. Fahrzeugweihe Feuerwehr
Dachrieden
02.06. um 13:30 Uhr
11.06. um 09:15 Uhr Proviant für die Seele in Dachrieden

Andacht mit anschließendem Frühstück
Dörna
26.05. um 10:30 Uhr
Eigenrode
20.05. um 14:30 Uhr
Horsmar
09.06. um 09:15 Uhr
Kaisershagen
26.05. um 11:00 Uhr
Lengefeld
26.05. um 14:00 Uhr Taufgottesdienst
15.06. um 14:00 Uhr Gottesdienst zur (Ein-)Weihung

des neuen Feuerwehrfahrzeuges
in Lengefeld

Reiser
23.06. um 14:30 Uhr
Sollstedt
02.06. um 14:00 Uhr Gottesdienst mit Taufe
Zaunröden
26.05. um 10:00 Uhr Gottesdienst

mit anschließendem Kaffee

Wandertag im Pfarrbereich: 02. Juni 2024
Wie in den vergangenen Jahren wollen wir auch dieses Jahr wie-
der Gottes Schöpfung erkunden. Wir starten mit einem gemein-
samen Gottesdienst zur Eröffnung der offenen Gärten um 10:00 
Uhr im Garten der Petrikirche Mühlhausen. Danach erkunden wir 
die offenen Gärten in Mühlhausen und kehren anschließend ge-
meinsam in eine Gastwirtschaft ein.

Ausgleichspflanzungen in der Gemeinde 
Unstruttal werden im Herbst fortgesetzt
In einem gemeinsamen Arbeitstermin mit Landrat Harald Zanker, 
Bürgermeister der Gemeinde Unstruttal Michael Hartung sowie 
der Teamleiterin der Unteren Naturschutzbehörde, Frau Halle, 
wurden verschiedene Standorte für Ausgleichspflanzungen ge-
prüft und eine Empfehlung ausgesprochen.

Im Herbst 2024 werden Obstbäume in Ergänzung bzw. Herrich-
tung der Streuobstwiese Maiwiese Kaisershagen sowie zwei 
Neuanlegungen bzw. Ergänzungen auf der Renaturierungsflä-
che „Kalter Berg“ sowie in der Allee gepflanzt.

Das Gesamtvolumen dieser Maßnahme beläuft sich auf 100.000 
Euro.

Die Pflanzung weiterer Bäume in Unstruttal wurde geplant. 
Informationen hierzu erfolgen später.  

Michael Hartung
Bürgermeister

Nichtamtlicher Teil

Mitteilungen

Die nächste Sprechstunde der 
Seniorensicherheitsberater
findet am 04.06.2024 in der Zeit von 10.00 bis 12.00 Uhr
in den Räumlichkeiten des Deutschen Frauenrings e.V.
in Mühlhausen, Lindenbühl 28-29 statt.
Der Eingang befindet sich auf der Hofseite.

Thema: Sicher vor Betrug und Diebstahl im Urlaub

Klaus-Peter Oertel

Nachruf
In stiller Trauer nehmen wir Abschied

von unserer ehemaligen Mitarbeiterin und Kollegin

Christine Ladig
die am 8. April 2024 im Alter von 38 Jahren

nach langer schwerer Krankheit verstorben ist.

Frau Ladig war als geschätzte Erzieherin
in unserer Kita „Luhnewichtel“ tätig.

Wir werden ihr ein ehrendes Andenken bewahren.

Unser tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie  
und ihren Angehörigen.

Michael Hartung
Bürgermeister

Im Namen der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

der Kita „Luhnewichtel“,

der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
sowie des Gemeinderates der Gemeinde Unstruttal
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Kindertagesstätten

Ein Aktionsmonat für die Unstrutspatzen
Um das Warten auf die Osterzeit für die Kinder des Kindergar-
tens „Unstrutspatzen“ zu verkürzen, haben der Elternbeirat und 
die Erzieher zusammen den „Aktionsmonat März“ ins Leben ge-
rufen.
Dank der engen Zusammenarbeit mit den Eltern und den Be-
wohnern aus Horsmar und Umgebung wurden viele schöne Mo-
mente mit den Kindern geschaffen.

Gleich zu Beginn konnten die Kinder im Rahmen einer Dorfrunde 
von Stephan Wegerich spannende Sagen und Legenden über 
Horsmar erfahren. Neben Angeboten wie das Vorlesen eines 
Buches, Tanzen geleitet von Susanne Henning, Hauswirtschafts-
lehre mit Nadine Rieling oder rückenfreundlicher Sport von Re-
becca Kurth, wurden auch Waffelherzen gebacken und mit einer 
Gastwirtsfamilie leckere Nudeln selbst gemacht und verzehrt.

Im Rahmen der Aktion „Barfußpfad“ lernten die Kinder mit Ani-
ka Vogt ihre Füße besser kennen. Die Kinder malten mit ihren 
Füßen, liefen durch einen Barfußpfad und durften am Ende der 
Aktion Gipsabdrücke von ihren eigenen Füßen mit nach Hause 
nehmen.

Mit Sandra Schilling durf-
ten die Unstrutspatzen 
Spachtelmasse und Bau-
steine in die Hand nehmen 
und ihre eigenen kleinen 
Hundehütten der Marke 
Teifoc bauen.

Wir Erzieher und Kinder 
des Kindergartens „Un-
strutspatzen“ bedanken 
uns recht herzlich bei Al-
len, die teilgenommen 
haben und somit den Kin-
dern die Osterzeit verkürzt 
haben und ihnen ermög-
lichten solch einzigartige 
Erfahrungen zu sammeln.

Anne Rintsch und Heike Kreddig
Kita Unstrutspatzen

Vorankündigung:
Sommerkirche 2024 Alles Liebe oder was?
Über die Sommerwochen macht sich auch der Gottesdienst auf 
die Reise.
Wir feiern immer sonntags um 14:00 Uhr einen Gottesdienst für 
unsere Orte - oft garniert mit einer kleinen Erfrischung, Stärkung 
und schöner Musik.
Bei schlechtem Wetter in der Kirche.
Machen Sie sich mit uns auf die Reise!
07. Juli - Windeberg; 14. Juli - Kaisershagen;
21. Juli - Ammern; 28. Juli - Reiser; 11. August - Saalfeld.

Vorankündigung:
Schuljahresanfangsgottesdienst
04. August um 14:00 Uhr Kirche Ammern.

Vorankündigung:
Kirchenkino:
10. August Ammern; 16. August Reiser.

Sie wünschen eine Andacht zum Geburtstag oder Ehejubiläum 
oder ein Besuch am Krankenbett? Dann zögern Sie nicht und 
melden sich im Pfarramt.
Benjamin Themel, Herrenstraße 20, 99996 Ammern
03601/4087850, benjamin.themel@ekmd.de

Für die Orte Ammern, Reiser und Kaisershagen ist Pfar-
rer Benjamin Themel aus Ammern zuständig. Erreichbar ist 
er telefonisch unter 03601/4087850 oder per E-Mail unter 
benjamin.themel@ekmd.de.

Für die Orte Horsmar, Dachrieden, Lengefeld und Dörna ist 
Pfarrerin Juliane Themel aus Ammern zuständig. Telefonisch 
erreichbar ist sie unter 03601/4087852 oder per E-Mail unter 
juliane.themel@ekmd.de.

Für Eigenrode und Sollstedt ist das Ev. Pfarramt Rüdigersha-
gen zuständig.
Erreichbar ist das Pfarramt unter der Tel.-Nr.: 036076/59764
oder per
E-Mail: Ev.pfarramt-ruedigershagen@t-online.de
oder connyhartmann@gmx.de.

Für Menteroda ist das Pfarramt Körner - Menteroda zuständig:
Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Menteroda
Dammstraße 11, 99998 Körner
Erreichbar ist das Pfarramt unter der Tel.-Nr.: 036025-343951
oder per
E-Mail: buero-koerner@suptur-bad-frankenhausen.de

Gemeindebüro Menteroda
Sandra Dietzel
Tel.-Nr.: 036029-84467
Fax: 036029-749987
E-Mail: buero-menteroda@suptur-bad-frankenhausen.de
Internet: www.suptur-bad-frankenhausen.de

Sprechzeiten Pfarrbüro in Menteroda
Dienstag von 14:00 bis 16:00 Uhr

Für Urbach ist das Gemeindebüro Körner zuständig.
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Urbach
Markus Wiesenfarth
Dammstraße 11, 99998 Körner
Tel.-Nr.: 036025-343951
E-Mail: buero-koerner@suptur-bad-frankenhausen.de

Sprechzeiten im Pfarrhaus:
Dienstag von 16:00 - 18:00 Uhr und
Donnerstag von 15:00 - 17:00 Uhr
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Neues aus dem Bärenstübchen

„So viel Müll“

Mit diesem Projekt beschäftigte sich die Vorschulgruppe der 
Kita „Bärenstübchen“. In unterschiedlichen Settings erfuhren die 
Kinder, warum es so wichtig ist, die verschiedensten Materialien 
richtig zu entsorgen. Beim Experimentieren stellten sie fest, dass 
zum Beispiel eine Milchtüte nicht aus buntem Papier besteht, 
sondern aus drei verschiedenen Materialien (Aluminium, Pappe, 
bunte Plastikfolie),sie erfuhren, das Batterien giftige Inhaltsstoffe 
enthalten und diese nicht achtlos in der Umwelt entsorgt werden 
dürfen. Wir stellten einen Sammelbehälter für alte Batterien im 
Gruppenraum auf, um sie später gemeinsam umweltgerecht zu 
entsorgen.
An einem Donnerstag zogen wir als kleine „Umweltpolizisten“ 
durch unseren Ort, um gedankenlos weggeworfenen Müll ein-
zusammeln.

Alle waren sehr überrascht, wieviel da zusammen kam. Vom Piz-
zakarton bis Alttextilien - wurde alles gefunden.
Als Abschluss besuchte uns die „Liselotte“ vom Abfallwirtschafts-
betrieb UH.

Mario Fischer erklärte den Kindern die richtige Mülltrennung. Sie 
waren sehr überrascht, dass ihre „Blinkerschuhe“ in den Elekt-
roschrott gehören und mit welchem Aufwand der Müll entsorgt 
wird.

Für alle war es ein pädagogisch lehrreiches und interessantes 
Projekt, wo die Kinder nicht nur im Kindergarten sich damit aus-
einander setzten, sondern ihr Wissen auch zu Hause mit ihrer 
Familie diskutierten und gemeinsam umsetzten.

K. Brügmann
Kita „Bärenstübchen“

Natur im Livestream

Die Kinder des Kindergartens „Unstrutspatzen“ erleben im Mo-
ment die Tierwelt in Echtzeit. Dank der von der Vogelschutzwarte 
Seebach installierten Webcam kann ein brütendes Storchenpaar 
Live beobachtet werden. Durch ein im Raum aufgestelltes Tablet, 
beobachten die Unstrutspatzen nun schon seit 2 Wochen wie die 
Störche ein Nest bauten und die Eier bebrüten.
Mit viel Interesse verfolgten die Kinder die Aufnahmen und stell-
ten zunehmend Fragen zum Thema „Störche“. Bald reichte auch 
der Wissensschatz der Erzieher nicht mehr aus, um die vielen 
Fragen der Kinder zu beantworten. Wir wandten uns daher mit 
unseren Fragen direkt an die Vogelschutzwarte Seebach. Wide-
rerwartet bekamen wir recht schnell eine Antwort von dem zu-
ständigen Fachpersonal mit dem Angebot, den Kindern die Fra-
gen in der Einrichtung zu beantworten.

Am 18.04. war es dann endlich so weit. Wir empfingen Herrn 
Menge freudestrahlend bei uns im Kindergarten „Unstrutspat-
zen“ in Horsmar. Kindgerecht und mit viel Humor stellte er sich 
den Fragen der Kinder und vermittelte ihnen mit sehr viel kindge-
rechten Materialien Wissenswertes über die Störche.
Zusammen mit den Kindern baute Herr Menge abschließend ei-
nen Nistkasten damit die Kinder auch im Garten des Kindergar-
tens Vögeln beim Brüten zuschauen können.

Wir bedanken uns recht herzlich für diesen wunderschönen, in-
teressanten und erlebnisreichen Tag.

Die Kinder und das Team der Unstrutspatzen
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Außerdem möchten die Schüler/innen mit ihren Figuren auf die 
Plastikverschwendung und der daraus resultierenden Umwelt-
verschmutzung aufmerksam machen. Eine andere Gruppe der 8. 
Klassen zog durch die Straßen von Ammern, in denen sie bereits 
vor dem Wochenende Zettel verteilt hatten, um am Umwelttag 
Altbatterien zu sammeln. Dies gelang ihnen mit vollem Erfolg, 
denn sie sammelten von Knopfzellen bis Autobatterien alles ein. 
Anschließend wurden die Batterien zur Verwertung zu verschie-
denen Einrichtungen gebracht.

Die Klasse 9a erfuhr eine gut organisierte und strukturierte Füh-
rung über das Leben im und am Wasser sowie die Einflüsse auf 
das Ökosystem aufgrund der Gewässer. Dies geschah durch 
Herrn Wolfgang Wehnemann, Chef des Angelvereins Mühlhau-
sen, an der Unstrut, an der Luhne und am Schildbach. Damit der 
Schulsport auch im nächsten Schuljahr wieder gut durchgeführt 
werden kann, wurde von den Schülern der Klasse 9b die Sprung-
grube umgegraben und grundlegend gereinigt. Die Klasse 10b 
war im Reiserischen Tal unterwegs und sammelte dort Müll.

Abschließend kann man sagen, dass es ein vielfältig gelungener 
Tag war, der viel Freude bereitete und die Schüler/innen dazu 
motivierte, zukünftig noch mehr auf ihre Umwelt zu achten.

Jasmin Beer, Emilie Schwabe und Noemi Rose

Veranstaltungen

Übersicht der 
Veranstaltungen der einzelnen Vereine

für die Zeit vom 24. Mai bis 30. Juni 2024 Mai

Mai
24.05. 18:30 Uhr Mitgliederversammlung

Geselligkeitsverein „Eigenröder Meisen“
31.05. 19:30 Uhr Jahreshauptversammlung

der Waldgenossenschaft
„Gerechtigkeitswald Lengefeld“

Juni
01.06. 14:00 -

17:30 Uhr
Kinderfest in Reiser auf dem Festplatz

04.06. 10:00 -
12:00 Uhr

Sprechstunde der
Seniorensicherheitsberater
in den Räumlichkeiten des
Deutschen Frauenrings e.V.
in Mühlhausen, Lindenbühl 28 - 29

07.06. 19:00 Uhr Jahreshauptversammlung
Jagdgenossenschaft Zaunröden

08.06. Fahrzeugweihe HLF 10
(Uhrzeiten unter der Rubrik Ammern)

14.06. 19:30 Uhr Tag der offenen Tür
Jugendclub Lengefeld

15.06. Kinderfest in Kaisershagen
26. -
30.06.

Kirmes in Ammern

Redaktionsschluss für das Amtsblatt
Abgabe der Artikel:  06. Juni 2024
Nächster Erscheinungstermin
des Amtsblattes:  21. Juni 2024
Um einen Beitrag für das Amtsblatt einzureichen,
senden Sie uns einfach eine E-Mail an
amtsblatt@gemeinde-unstruttal.de

Schulnachrichten

Umwelttag an der Regelschule Unstruttal
Ammern. Am 18.04.2024 fand an der Regelschule Unstruttal der 
Umwelttag unter dem Motto „Schützt die Umwelt, sie ist unsere 
Zukunft“ statt. An diesem Tag haben sich alle Klassen tatkräftig 
beteiligt und eine gute Zusammenarbeit geleistet. Die Schüler/
innen der 5. Klassen haben sich außerhalb der Schule über die 
Umwelt informiert. Sie erlebten einen interessanten und ereignis-
reichen Tag beim Abfallwirtschaftsbetrieb Unstrut-Hainich-Kreis 
auf der Umladestation Aemilienhausen. Dort lernten sie etwas 
über die richtige Mülltrennung. Sie sahen live, wie der Müll ange-
liefert und sortiert wurde. Außerdem konnten sie die Funktions-
weise eines Abfallsammelfahrzeuges kennenlernen, indem sie 
selbst Mülltonnen entleerten.

Die Schüler/innen der 6. Klasse und der 10. Klasse haben dem 
„Grünen Klassenzimmer“ der Schule einen neuen Glanz durch 
Abschleifen und Streichen des Holzhauses, der Bänke und Ti-
sche verpasst sowie den Kompost erneuert. Unterstützung hat-
ten sie dabei von den höheren Klassen. Auch der Schulhof wurde 
von den 7. Klassen wieder in Schale durch Entfernen des Un-
krauts aus den Fugen des Pflasters sowie der Hochbeete ge-
worfen.

Außerdem bepflanzten einige Schüler/innen die Hochbeete mit 
verschiedenen Blumen und stellten auf alle vier Beete Schilder 
mit der Aufschrift „Betreten verboten“.

Das Gelände wurde vom herumliegenden Abfall befreit und der 
Schulhof gekehrt.

Die 8. Klassen haben sich wiederum mit dem Verbrauch und 
Recycling von Plastik beschäftigt. Es wurden tolle Figuren für 
den Kunstraum kreiert, um den Schülern zu vermitteln, dass das 
Plastik nach der eigentlichen Entsorgung noch vielfältig weiter-
verwendet werden kann. 
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Ziel des TdM war es, den jungen Mädchen die Möglichkeit zu 
bieten, den Fußballsport kennenzulernen und Spaß am Kicken 
zu entwickeln.

Organisiert wurde der Aktionstag von der SG Ammern in Koope-
ration mit der Dalton Grundschule Unstruttal und tatkräftiger Un-
terstützung von Betreuern der Regelschule Unstruttal und des 
Tilesius-Gymnasiums Mühlhausen. Es war bereits die dritte Auf-
lage des Tag des Mädchenfußballs in Ammern.

An vier Stationen konnten die Schülerinnen verschiedene Spiel-
formen ausprobieren, ihre Fußballtechnik verbessern und das 
Teamplay üben.
Der Spaß stand dabei natürlich im Vordergrund, und die Mäd-
chen zeigten großes Talent und Ehrgeiz.
Die Vorstandsmitglieder Michael Leukefeld und Stefan Witzmann 
zeigten sich begeistert von der Resonanz und der Freude der 
Schülerinnen am Fußball. Sie hoffen, dass der Aktionstag dazu 
beitragen kann, dass mehr Mädchen den Weg in den Vereins-
sport vor Ort finden. Die SG Ammern selbst will diesen Trend 
unterstützen und wird in der kommenden Saison 2024/25 zwei 
reine Mädchenteams im Spielbetrieb melden (D-Jugend und C-
Jugend).

Als kleines Dankeschön für die Teilnahme erhielt jede Klasse 
der Grundschule Unstruttal einen Fußball, der vom Thüringer 
Fußball-Verband gestiftet wurde. Ein toller Abschluss für einen 
rundum gelungenen Tag, der den Mädchen sicher noch lange in 
Erinnerung bleiben wird.

Michael Leukefeld Vorsitzender SG Ammern e.V. und
Stefan Witzmann Jugendwart der SG Ammern

Hinweis über die Verteilung des 
Amtsblattes
Die Verteilung des Amtsblattes erfolgt über den Verlag LINUS 
WITTICH Medien KG.
Bitte wenden Sie sich, wenn Sie kein Amtsblatt erhalten haben, 
direkt an folgende Telefonnummer: 03677/20500 bzw. per E-Mail 
an:

info@wittich-langewiesen.de

Es besteht auch die Möglichkeit, sich ein Exemplar im Bürgerbü-
ro Ortsteil Ammern, Herrenstraße 43 oder im Bürgerbüro Ortsteil 
Menteroda, Holzthalebener Straße 38 abzuholen. 

Online ist unser Amtsblatt auf unserer Home-
page (Gemeinde Unstruttal - Rubrik Amtsblatt) 
einzusehen.

Michael Hartung
Bürgermeister

Vereine und Verbände

Fortbildung der Atemschutzgeräteträger 
der Feuerwehren der Gemeinde 
Unstruttal
Vom 15.03.2024 bis zum 16.03.2024 fand eine gemeinsame 
Fortbildung aller Atemschutzgeräteträger der Feuerwehren der 
Gemeinde Unstruttal statt. Eine kontinuierliche Fortbildung ist 
von großer Bedeutung, da die Atemschutzgeräteträger sich bei 
jedem Einsatz freiwillig einem hohen Risiko aussetzen und die 
bevorstehenden Herausforderungen annehmen.
Am Freitagabend (15.03.2024) stand die Wiederholung theore-
tischer Themen auf dem Programm, um am Samstag gut vor-
bereitet in die praxisorientierten Stationen überzugehen. Die 
Themen umfassten unter anderem das korrekte Öffnen von 
Brandräumen, die Rettung mittels Bandschlinge sowie Erste-
Hilfe-Maßnahmen, welche von der DRK Ortsgruppe Menteroda 
durchgeführt wurden. Auch das Anlegen der Ausrüstung und 
Funkübungen wurden durchgeführt. Zusätzlich wurden die Ka-
meraden herausgefordert, indem ihre Luftzufuhr kurzzeitig kont-
rolliert unterbrochen wurde, um ihre Reaktion zu testen.

Ein herzlicher Dank gebührt den Kameraden Oliver Mokros und 
Jürgen Sebode, die die Mittagsverpflegung organisiert haben, 
die ich gerne bereitgestellt habe. Mein Dank gilt auch allen an-
deren Teilnehmern, die die Stationen diszipliniert absolviert und 
bereitwillig ihr Wissen aufgefrischt haben. Ebenso möchte ich 
mich bei den Ausbildern bedanken, denn ohne sie wäre diese 
Schulung nicht möglich gewesen. Es war eine großartige orts-
teilübergreifende Veranstaltung, und ich freue mich bereits auf 
die nächste.
Michael Hartung
Ortsbrandmeister

Tag des Mädchenfußballs am 30. April

Mädchenfußball erobert erneut den Sportplatz in 
Ammern

Am 30. April fand auf dem Sportplatz der SG Ammern der dritte 
Tag des Mädchenfußballs (TdM) statt. Mit vollem Erfolg: Fröhli-
ches Gelächter und begeisterte Rufe hallten über den Platz, als 
die Grundschülerinnen im Alter von 6 bis 10 Jahren die verschie-
denen Spielstationen erkundeten. 



www.moebel-jaeger.de

- Anzeige -

Besuchen Sie uns
auf Social Media

Verpassen Sie nie
die aktuellsten
Möbeltrends!

1 | EINBAUKÜCHE EM941 SENSO

in schiefergrau, Front Lack Premium matt mit AntiFingerprint, 
individuell erweiterbar.

Einbauherd Laurus LEH3 Edelstahl; EEK A2

Cerankochfeld Laurus LCF600
Flachschirmhaube Faber TLSCXA60; EEK C2

Kühlschrank Laurus LKS88E;  EEK E1

Edelstahlspüle Rodi 87100
Armatur  Zesis M33 chrom #13090057

AKTION
KÜCHEN-

MIT HEIMWERKERKÖNIG MARK KÜHLER!

Wir runden die Preise ab!
1 | Einbauküche

5.000 €

5.499 €

7.899 €

Aktionspreis*:

Werbepreis:
7.899 €

5.499 €
Werbepreis:

Gratis Upgrade:
Alle Küchenauszüge 
mit Glaszargen und 
Antirtuschmatte!

"Exklusive Materialien
    für Ihre Traumküche."

Mark Kühler

Rufen Sie uns 
an, wir beraten 
Sie gerne!

03601 7511-13
Leandra Heutzenröder

individuell veränderbar



Moderne 
KÜCHENWELTEN

2 | EINBAUKÜCHE IN G-FORM

Front EM427 Laser in weiß matt 
mit Reaglen in Nussbaum Dekor 124

Backofen-Set , 
EQ Power 02K, bestehend aus Backofen 
HB010FBA0 , EEK A2 und Cerankochfeld 
ET611AEA1E 60cm

Kühlschrank  KI21R2FE1, 
EEK E1, 136l

Inselhaube AIRFORCE F136BK 
schwarz, EEK A2

Edelstahlspüle Rodi 87100

Armatur  Zesis M33 chrom 
#13090057

3 | EINBAUKÜCHE

mit Kochinsel, pfl egeleichte Front in ultra-
matt weiß mit AntiFingerprint, EM 968 
Easytouch, individuell veränderbar

Backofen , HB010FBA0 mit 
3D Heißluft , EEK A2

Induktionskochfeld mit Muldenlüft er 
, BHU, Induktionskochfeld 

mit Abzug, EEK A2

Kühlschrank  KI21R2FE1, 
EEK E1, 136l

Edelstahlspüle Rodi 87100

Armatur  Zesis M33 chrom 
#13090057

2 | Einbauküche

8.000 €

8.599 €

12.299 €

Aktionspreis*:

Werbepreis:

2 | Einbauküche
12.299 €

8.599 €
Werbepreis:

3 | Einbauküche

10.000 €

10.799 €

15.499 €

Aktionspreis*:

Werbepreis:

3 | Einbauküche
15.499 €

10.799 €
Werbepreis:

Passt, wackelt und hat Luft!
Entdecken Sie jetzt gemeinsam mit Mark Kühler 
die aktuelle Europa Möbel Collection. Bekannt als 
„TV-Heimwerkerkönig“ aus diversen Fernsehfor-
maten, unterstützt Mark Kühler nicht nur ab sofort 
die Europa Möbel Collection als Marken- und 
Qualitätsbotschafter, er hat außerdem sämtliche 
Möbel genaustens unter die Lupe genommen 
und auf Herz und Nieren geprüft.

Rufen Sie uns 
an, wir beraten 
Sie gerne!

03601 7511-25
Frau Böhlitz

individuell veränderbar

individuell veränderbar



Ein Design ohne
KOMPROMISSE

Besuchen Sie uns
auf Social Media

www.moebel-jaeger.de

4 | MODERNE EINBAUKÜCHE

Front EM Natura Eiche mit Touch Aqua 
supermatt

Backofen , HB010FBA0 mit 
3D Heißluft , EEK A2

Induktionskochfeld mit Muldenlüft er 
, BHU, Induktionskochfeld 

mit Abzug, EEK A2

Kühlschrank  KI21R2FE1, 
EEK E1, 136l

Edelstahlspüle Rodi 87100

Armatur  Zesis M33 chrom 
#13090057

5 | EINBAUKÜCHE

Front in StoneArt matt

Backofen , HB010FBA0 mit 
3D Heißluft , EEK A2

Induktionskochfeld mit Muldenlüft er 
, BHU, Induktionskochfeld 

mit Abzug, EEK A2

Kühlschrank  KI21R2FE1, 
EEK E1, 136l

Edelstahlspüle Rodi 87100

Armatur  Zesis M33 chrom 
#13090057

4 | Einbauküche

9.000 €

9.899 €

14.199 €

Aktionspreis*:

Werbepreis:

4 | Einbauküche
14.199 €

9.899 €
Werbepreis:

5 | Einbauküche

10.000 €

10.999 €

16.199 €

Aktionspreis*:

Werbepreis:

5 | Einbauküche
16.199 €

10.999 €
Werbepreis:

Rufen Sie uns 
an, wir beraten 
Sie gerne!

03601 7511-12
Tino Kollascheck

individuell veränderbar

individuell veränderbar



CJ Möbel Jaeger ist ein Unternehmen der CJ Möbel Jaeger GmbH & Co. KG, Mündener Straße 19e, 37213 Witzenhausen
Bei allen Preisen in diesem Prospekt handelt es sich um Abholpreise ohne Zubehör, Dekoration – wenn nicht anders ausgezeichnet. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Für Druckfehler übernehmen wir keine Haft ung. LW
-1

9

99986 Oberdorla | Eisenacher Landstraße 9
Tel.: 03601 7511-0

Montag geschlossen Green Monday
Di. – Fr. 9:30 – 19:00 Uhr | Sa. 9:30 – 16:00 Uhr

37339 Leinefelde-Worbis | Hausener Weg 43
Tel.: 036074 991-10

Samstag geschlossen Green Saturday 
Mo. – Fr. 9:00 – 18:30 Uhr

Hier erhalten Sie Küchen, Bäder, Polstermöbel, Speise- und Wohnmöbel.

Besuchen Sie uns
auf Social Media

www.moebel-jaeger.de

Deine 
TRAUMKÜCHE

* Nicht mit anderen Vorteilsaktionen kombinierbar. Gültig bis zum 29.05.2024. EEK = Energieeff izienzklasse, 1Spektrum Kühl-/ Gefrierschränke und Geschirrspüler A bis G,
2Backöfen, Herde und Dunstabzüge A+++ bis D.

6 | GRIFFLOSE EINBAUKÜCHE 

Front EM Touch in schwarz supermatt

Backofen , HB010FBA0 mit 
3D Heißluft , EEK A2, 
Induktionskochfeld mit Muldenlüft er 
BHU, Induktionskochfeld mit Abzug, EEK A2, 

Kühlschrank  KI21R2FE1, 
EEK E1, 136l
Edelstahlspüle Rodi 87100
Armatur  Zesis M33 chrom #13090057

6 | Einbauküche

12.000 €

12.899 €

19.399 €

Aktionspreis*:

Werbepreis:

|
19.399 €

12.899 €
Werbepreis:

Rufen Sie uns 
an, wir beraten 
Sie gerne!

036074 99-116
Markus Schabacker

individuell veränderbar
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Kirmes in Ammern vom 26. - 30.06.2024

Endlich ist es wieder soweit - für die Kirmes 2024 sind wir bereit!

Wie jedes Jahr bildet die Kirmes in Ammern den Auftakt in die 
Kirmessaison der Gemeinde Unstruttal. Am letzten Juniwochen-
ende vom 26. bis 30.06.2024 steigt das alljährliche Fest auf dem 
Anger in Ammern. Bei diesem sich nicht nur die Ammerschen 
Bären, sondern auch alle Einwohner der umliegenden Orte in 
Kirmesstimmung tanzen können.
Am Mittwoch, den 26.06.2024, findet das traditionelle Brunnen-
fest vor dem Kulturhaus in Ammern statt. Um 17 Uhr beginnen wir 
mit dem Fassbieranstich durch unseren Bürgermeister sowie den 
Ortsteilbürgermeister.
Unsere alljährliche Openair - Kirmesdisco am Freitag, den 
28.06.2024, starten wir wie immer ab 21 Uhr. Kommt vorbei und 
tanzt mit uns bis in die Nacht zu den neusten Beats und Kirmes-
klassikern. Mit einer Vielfalt an leckeren, kühlen Getränken ver-
sorgen wir euch wie jedes Jahr an unserer Havanna Bar. Lasst 
euch überraschen mit welcher Auswahl wir euch in diesem Jahr 
verköstigen.
Am Samstag, den 29.06.2024, findet um 13:30 Uhr der Kirmes-
gottesdienst in der St. Vitus Kirche In Ammern statt. Am Nach-
mittag ab 15 Uhr laden wir Groß und Klein recht herzlich zum 
Kinderfest mit viel Spiel und Spaß auf den Anger ein. Neben ei-

nem Aktivitätsprogramm bestehend aus Kinderschminken, Luft-
ballonfiguren sowie abwechslungsreichen Spielen, wird es eine 
Hüpfburg und ein Karussell geben.
Ab 20 Uhr beginnt dann schließlich der Kirmestanz mit musikali-
scher Umrahmung einer Tanzband sowie einem Showact durch 
die Kirmesmädels und Kirmesburschen unseres Vereins.

!!SPECIAL!!
Behaltet das Einlassbändchen von Samstagabend um euer 
Handgelenk und erhaltet zum Frühschoppen freien Eintritt!
Am Sonntag, den 30.06.2024 erklingt bereits ab 7 Uhr das 
Ständchen im Dorf mit Unterstützung der Blaskapelle. Anschlie-
ßend laden wir zum traditionellen Frühschoppen ab 10 Uhr auf 
den Anger ein, den Sonntag in geselliger Runde zu beginnen. Mit 
den Klängen der Blasmusik wird geschunkelt und der eine oder 
andere Liter Bier fließen. Den Abschluss bildet die Kirmesbeer-
digung am Abend.

Schaut vorbei und feiert mit uns, wie in alten Zeiten!
Wir freuen uns auf Euch!

Herzlich lädt ein
Die Ammersche Kirmesgemeinschaft e.V.

Feuerwehrnachwuchs legt erfolgreich Leistungsabzeichen ab
Freitag, der 19. April 2024 war für unsere Jugendfeuerwehr ein 
großer und lang ersehnter Tag. Nachdem wir im letzten Jahr er-
folgreich die Stufe 1 (Silber) abgelegt haben, stand nun die Ab-
nahme der Stufe 2 (Gold) des Thüringer Jugendfeuerwehr Leis-
tungsabzeichen an.

Auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Ammern stellten 
sich 12 unserer Kinder in der Altersklasse 6-9 Jahre dieser He-
rausforderung. Insgesamt mussten 6 Prüfungen absolviert wer-
den:
- 3 Feuerwehrknoten nach freier Wahl
- 10 Geräte erkennen und erklären
- einen 5m D-Schlauch aufrollen
- 2 Hinweisschilder erklären
- Wissenstest bestehend aus 15 Fragen
- 1 Gruppenübung: Gruppenstafette der ThJF

Nach großer Aufregung im Vorfeld und Anspannung während der 
Prüfungen, sind wir alle erleichtert und sehr stolz diesen bedeu-
tenden Satz aussprechen zu können:
„Herzlichen Glückwunsch zu dieser weiteren Stufe in eurem Le-
ben“.

Es ist ein wichtiger Meilenstein in ihrer Kindlichen Entwicklung, 
ein prägendes Ereignis das Motivation auf weitere Aufgaben im 
noch bevorstehenden Leben bietet.

Ammern

Ammern
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Horsmar

Horsmar
Jahreshauptversammlung  
des HSV 1990 e.V.
Am Freitag, dem 15.03.2024 fand um 19:30 Uhr die Jahreshaupt-
versammlung des HSV 1990 e.V. im Sportlerheim Horsmar statt. 
Der Vorsitzende Mario Lier begrüßte alle anwesenden Mitglieder.
Der 2. Vorsitzende Kevin Lier eröffnete als Versammlungsleiter 
die Hauptversammlung, die Tagesordnung wurde bestätig. An-
schließend erfolgten die einzelnen Berichte: des Vorstands durch 
Mario Lier, der Abteilung Frauensport durch Elvira Ritter und der 
Abteilung Fußball durch Matthias Lier, des Kassenwarts Jens 
Kleinschmidt. Der Bericht der Revisionskommission wurde durch 
Silvio Weiß verlesen.
Einstimmig wurden der Vorstand, der Kassierer, die einzelnen 
Abteilungsleiter, der Jugendwart und die Revisionskommission 
entlastet.
Als nächstes erfolgten die Vorschläge zur Wahl des Vorsitzen-
den, der Abteilungsleiter und des Jugendwarts.

Gewählt wurden:
1. Voritzende Nicole Voß, 2. Vorsitzender Gerhard Döring, Ge-
schäftsführer Kerstin Krümmling, Kassenwart Jens Kleinschmidt, 
Beisitzer Kevin Lier, Abteilungsleiter Fußball Norman Heß, Ab-
teilungsleiterin Frauensport Kerstin Krümmling, Jugendwart Mat-
thias Lier. In die Revisionskommision wurden Kay Göthling und 
Elvira Ritter gewählt.

Die Wahl wurde laut Wahlordnung bestätigt und alle Gewählten 
nahmen ihr Amt an.
Für Ihre Ehrenamtliche Leistungen wurden Achim Kleinschmidt 
und Olaf Trenn mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet. Udo 
Ritter erhielt die Ehrenmitgliedschaft im Verein.
Zur anschließenden Diskussion standen die Mitgliedsbeiträge. 
Es wurde abgestimmt, dass die Beiträge in diesem Jahr stabil 
bleiben.

Die neu gewählte Vorsitzende Nicole Voß bedankt sich im 
Schlusswort bei allen anwesenden Mitgliedern für das ihr ent-
gegengebrachte Vertrauen und wünscht weiterhin gute Zusam-
menarbeit im Verein.

Der Vorstand des HSV 1990 e.V.

Pilgertour nach Volkenroda
… auf ging es am 8. April um 9.00 Uhr von der Kirche St. Pankra-
tius. Zahlreiche Horsmarer trafen sich mit Rucksack und Wander-
stöcken, um die Strecke von Horsmar bis Volkenroda zu laufen.
Mit ca. 15 - 18 Km war die Route bestimmt. An der 1. Brücke in 
Richtung Eigenrode traf man sich mit den Wanderern aus Be-
berstedt unter der Leitung von Frau J. Kremser. 

Freudestrahlende Gesichter gab es, als alle 8 Mädchen und 4 
Jungen das Leistungsabzeichen aus der Hand von Kreisjugend-
feuerwehrwart Andreas Krüger in Empfang nehmen konnten.
Prüfungen kosten Kraft und machen hungrig. Ein gastronomi-
sches Angebot an Speisen und Getränken stellten uns die Eltern 
bereit, herzlichen Dank für diese Geste.

Großer Dank gilt unserem Kreisjugendfeuerwehrwart Andreas 
für sein Engagement in der Kreisjugendfeuerwehr und darüber 
hinaus.
Vielen Dank an mein Betreuer- und Ausbilderteam unserer Ju-
gendfeuerwehr.
Danke sagen wir dem Kreisfeuerwehrverband Unstrut-Hainich-
Kreis für die Unterstützung und zu guter Letzt danken wir unserer 
Freiwilligen Feuerwehr Ammern für die Bereitstellung der Örtlich-
keiten und Förderung der Jugend.
Jugendfeuerwehrwart
R. Kerst

Frühlingsfest der Volkssolidarität 
Ortsgruppe Ammern
Am 18. April von 14:30 bis 20:00 Uhr fand der 
diesjährige „Tanz in den Frühling“ in unserem 
Ammerschen Gasthof statt.
Unsere Mitglieder erschienen zum gemütlichen Kaffeetrin-
ken und pünktlich erschien Hauptkommissar Rietschel, der 
einen Vortrag über Betrügereien am Telefon und bei Haustür-
geschäften hielt. Der Vortrag war hoch interessant und lehr-
reich für alle Anwesenden. Damit haben wir sicher das Rüst-
zeug erhalten, dass uns Senioren kein Betrüger unser hart 
erarbeitetes Erspartes mit fiesen Tricks aus der Tasche zieht.

Mit guter Musik und Tanz ging es in den Abend, der wie im-
mer mit einem guten Abendessen und mit Zufriedenheit aller 
endete.

J. Rost
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Kaisershagen

Kaisershagen
Das große Kinderfest  
steht wieder vor der Tür!!
Kinder- und Familienspaß ist in Kaisers-
hagen schon immer Meisterkür.
Wieder wird es tolle Spiele, leckere Dinge 
und Überraschungen geben.
Also lasst euch den Tag nicht durch etwas 
anderes nehmen.

SAVE THE DATE - 15.06.2024

Eure Dorfmuttis vom Heimatverein

Lengefeld

Tag der offenen Tür im Jugendclub
Nach vielen Wochen und Monaten erstrahlt unser Lengefelder Ju-
gendclub in neuem Glanz! Ende letzten Jahres begannen wir mit 
den Renovierungsarbeiten. Der Wunsch einer Neugestaltung be-
stand schon länger und konnte nun durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Gemeinde Unstruttal umgesetzt werden. Dafür möchten 
wir uns herzlich bedanken! Kurz darauf ging es auch schon los - 
Möbel wurden abgebaut oder verschoben, die alte Tapete wurde 
abgerissen. Ein gut funktionierendes Team kristallisierte sich schnell 
heraus. Während des Winters stagnierten die Arbeiten aufgrund 
von verschieden Veranstaltungen (wie z.B. Kirmes und Fasching) 
oder Feiertagen (wie Weihnachten). Danach ging es mit viel Mo-
tivation weiter. Wir tapezierten und strichen Wände, Decken sowie 
Türen teilweise bis in die frühen Morgenstunden. Da viele von uns 
durch Schule, Ausbildung, Uni oder Arbeit unter der Woche sehr 
eingespannt sind, blieben uns nur die Wochenenden, um die Reno-
vierung voran zu bringen. Zur Neugestaltung gehörten auch neue 
Fußleisten, Deckenleisten mit LED-Bändern, das Folieren der Bar 
sowie ein paar Neuanschaffungen. Nachdem der eigentliche Clu-
braum fertig war, widmeten wir uns dem sogenannten Sportraum. 
Auch dieser erhielt einen neuen Anstrich sowie neue Fußleisten.

Nun erstrahlt der gesamte Jugendclub in neuen, einheitlichen 
Farben und einem wohnlichen Charakter. Wir sind sehr stolz auf 
unsere Leistung und möchten deshalb gern zu einem Tag der 
offenen Tür einladen.
Dieser wird am 14.06.2024 ab 18:30 Uhr stattfinden und soll in 
ein anschließendes Public Viewing, des Eröffnungsspiels der 
EM (Deutschland vs. Schottland), übergehen. Für das leibliche 
Wohl ist natürlich gesorgt! Zur besseren Planung bitten wir um 
eine Voranmeldung unter 0160 92575809!

Wir freuen uns auf viele Besucher.
Franziska Michael

Bereits 10 Jahre findet diese Pilgertour statt. Mit einem kurzen 
Stopp in Eigenrode ging es weiter nach Kaisershagen, durch das 
Flachstal in Richtung Windeberg, über Saalfeld, querfeldein und 
durch den Wald an der 1.000-jährigen Eiche vorbei nach Volken-
roda.
Unterwegs wurde der Picknickkorb mit zünftigen Frühstücksbro-
ten ausgepackt. Gegen 14.00 Uhr war der anstrengende Weg 
gepackt.
Sehnsüchtig erwartete Dr. Levi seine Wanderer aus Horsmar. Mit 
Freude kamen die kaputten Wandersleute an. Gegen 15.00 Uhr 
wurde die Ökumenischer Christus-Wallfahrt unter dem Thema 
„Dem Licht entgegen“ zelebriert.
In der Begrüßung durch den Herrn Pfarrer von Volkenroda und 
einem Votum an die Pilger betonte er, dass „Wir sind nicht die 
letzte Generation, uns folgen noch viele Generationen.“. Posau-
nen und eine Jugendband begleiteten den Nachmittag. Bei Kaf-
fee und Kuchen ließen die Gastgeber den Tag ausklingen.

Marita Hündorf

Maifeuer in Horsmar
Am Dienstag, den 30.04.2024, fand das traditionelle Maifeuer 
bei sonnigem Wetter am Sportplatz in Horsmar statt. Zahlreiche 
Einwohner und Gäste von Horsmar waren dabei, als die Kinder 
der Jugendfeuerwehr bei einer Löschübung ihr Können zeigten.
Anschließend wurde das große Maifeuer angezündet und die gut 
gelaunten Gäste verbrachten einige gesellige Stunden zusam-
men, bestens versorgt durch die Kameradinnen und Kameraden 
der Feuerwehr Horsmar.

Ein großes Dankeschön an alle, die bei der Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung dieser Veranstaltung fleißig mit an-
gepackt haben!

Für die Feuerwehr Horsmar
Andrea Göbel
Schriftführerin
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Nachruf
Die Schützen-Compagnie zu Lengefeld 1875 e.V. trauert um ihren Schützenbruder

BERND SCHADEBERG (Charly), 

der am 24.06.1952 geboren und am 03.04.2024 verstorben ist.

Wir werden ihn in guter  Erinnerung behalten und  
ihm ein ehrendes Andenken bewahren.

Die Mitglieder der Schützen-Compagnie zu Lengefeld

Reiser

Reiser
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Zaunröden

ZaunrödenMüllsammelaktion in Zaunröden
Auf Initiative des Ortsteilrates wurden die Bürger von Zaunröden 
aufgerufen, sich am 04.05.2024 an der Aktion „Mach mit!“ zu be-
teiligen. Insgesamt 15 Erwachsene und Kinder fanden sich ein 
und entfernten an Spazierwegen und den Straßengräben rund 
um den Ort einiges an Unrat.

 

Die Kinder gaben sich sehr 
viel Mühe und waren erstaunt 
und entsetzt, was von den 
Menschen alles achtlos in die 
Umwelt geworfen wird. Nach 2 
Stunden trafen sich alle wie-
der am Dorfgemeinschafts-
haus. Insgesamt wurden 5 
Müllsäcke zur Abholung be-
reitgestellt.

Als kleines Dankeschön konn-
ten sich alle Teilnehmer bei 
Würstchen vom Grill und Ge-
tränken stärken.

G. Buch

Einladung der Jagdgenossenschaft 
Zaunröden
Zaunröder Hauptstraße 30a,  
99996 Unstruttal, OT Zaunröden

Am Freitag, dem 07.06.2024 findet um 19:00 Uhr im Bürger-
haus Zaunröden die nächste Jahreshauptversammlung statt.

Tagesordnung:
1. Bericht und Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Bericht des Vorstandes
3. Entlastung des Vorstandes
4. Bericht des Kassenführers
5. Entlastung des Kassenführers
6. Bericht der Jagdpächter
7. Beratung und Beschlussfassung über die Verwendung 

des Reinertrages aus der Jagdpacht der Jagdjahre 
2023/2024

8. Verschiedenes
9. Schlusswort

Zaunröden, 15.04.2024
gez. Thomas Hoffmann
Jagdvorsteher

Familienanzeigen

online gestalten!
Schritt für Schritt:

Öffnen Sie Ihren Browser und gehen Sie auf:

anzeigen.wittich.de

01.

Wählen Sie nun das Erscheinungsgebiet aus.
Klicken Sie auf den eingegebenen Titel  
in der angebotenen Auswahl. 

03.

 Wählen Sie  
die Art und das Thema der Anzeigenschaltung aus.
private Anzeigen | Familienanzeigen

04.

 Wählen Sie den Erscheinungstermin aus.
Klicken Sie im Kalender die gewünschten 
 Erscheinungstermine an. 

05.

Buchungsübersicht/Anzeigenvorschau 
Hier überprüfen Sie die Angaben der gebuchten  
Anzeigenschaltung.

07.

Zahlungsmodalitäten
Bitte geben Sie nun Ihre Rechnungsadresse sowie Konto- 
inhaberdaten ein und bestätigen Sie das Lastschriftverfahren.

09.

Möchten Sie uns noch etwas mitteilen?
Gerne können Sie uns noch unter Bemerkungen  
etwas mitteilen.

11.

Vielen Dank für die Buchung Ihrer Anzeige bei  
LINUS WITTICH Medien.
Sie erhalten weitere Informationen auf Ihre E-Mail-Adresse.

12.

Erstellen Sie Ihre Anzeige.
Nach Auswahl des Anlasses können Sie im Editor Ihre Anzeige 
ganz individuell erstellen.

06.

Hinweise zum Datenschutz + AGBs
Lesen Sie sich die Hinweise zum Datenschutz und unseren 
AGBs durch und bestätigen Sie diese.

10.

Nutzerdaten 
Bitte geben Sie nun Ihre persönlichen Daten vollständig ein.

08.

Haben Sie ein Kundenkonto?

weiter ohne Anmeldung >

02.

anmelden >

LINUS WITTICH Medien KG
In den Folgen 43 · 98693 Ilmenau  
Tel. 0 36 77 / 20 50 - 0 · E-Mail: info@wittich-langewiesen.de

Anzeigenteil


